
Beschluss des Gerichts vom 12. Juli 2012 — Compagnia 
Generale delle Acque/Kommission 

(Rechtssache T-264/00) ( 1 ) 

(Nichtigkeitsklage — Staatliche Beihilfen — Sozialbeitrags
entlastungen zugunsten der Unternehmen im Stadtgebiet von 
Venedig und Chioggia — Entscheidung der Kommission, mit 
der die Beihilferegelung für mit dem Gemeinsamen Markt 
unvereinbar erklärt und die Rückforderung der gezahlten Bei
hilfen angeordnet wird — Klage, die teilweise offensichtlich 
unzulässig ist und teils offensichtlich jeder rechtlichen 

Grundlage entbehrt) 

(2012/C 258/38) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Verfahrensbeteiligte 

Klägerin: Compagnia Generale delle Acque SpA (Venedig, Italien) 
(Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte A. Biagini, P. Pettinelli 
und A. Bortoluzzi) 

Beklagte: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigter: V. 
Di Bucci im Beistand von Rechtsanwalt A. Dal Ferro) 

Streithelferin zur Unterstützung der Klägerin: Italienische Republik 
(Prozessbevollmächtigte: zunächst U. Leanza, dann I. Braguglia, 
danach R. Adam und schließlich I. Bruni, im Beistand von G. 
Aiello und P. Gentili, avvocati dello Stato) 

Gegenstand 

Klage auf Nichtigerklärung der Entscheidung 2000/394/EG der 
Kommission vom 25. November 1999 über die Maßnahmen, 
die Italien aufgrund der Gesetze Nr. 30/1997 und Nr. 206/1995 
in Form von Sozialbeitragsermäßigungen und -befreiungen zu
gunsten der Unternehmen im Stadtgebiet von Venedig und 
Chioggia durchgeführt hat (ABl. 2000, L 150, S. 50) 

Tenor 

1. Die Entscheidung über die von der Europäischen Kommission er
hobene Einrede der Unzulässigkeit wird der Endentscheidung vor
behalten. 

2. Die Klage wird als teils offensichtlich unzulässig und als teils 
offensichtlich jeder rechtlichen Grundlage entbehrend abgewiesen. 

3. Die Compagnia Generale delle Acque SpA trägt neben ihren 
eigenen Kosten auch die Kosten der Kommission. 

4. Die Italienische Republik trägt ihre eigenen Kosten. 

( 1 ) ABl. C 355 vom 9.12.2000. 

Beschluss des Gerichts vom 13. Juli 2012 — IVBN/ 
Kommission 

(Rechtssache T-201/10) ( 1 ) 

(Nichtigkeitsklage — Staatliche Beihilfen — Beihilferegelung 
der Niederlande zugunsten von Unternehmen des sozialen 
Wohnungsbaus — Bestehende Beihilfen — Besondere Projekt
beihilfe für Wohnungsbauunternehmen — Entscheidung, mit 
der die Verpflichtungen des Mitgliedstaats angenommen wer
den — Entscheidung, mit der eine neue Beihilfe für zulässig 
erklärt wird — Fehlende individuelle Betroffenheit — 
Nichteinleitung des Verfahrens nach Art. 108 Abs. 2 AEUV 
— Klage, die teilweise unzulässig ist und der teilweise 

offensichtlich jede rechtliche Grundlage fehlt) 

(2012/C 258/39) 

Verfahrenssprache: Niederländisch 

Parteien 

Klägerin: Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, 
Nederland (IVBN) (Voorburg, Niederlande) (Prozessbevollmäch
tigter: Rechtsanwalt M. Meulenbelt) 

Beklagte: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: H. 
van Vliet, S. Noë und S. Thomas im Beistand von Rechtsanwalt 
H. Gilliams) 

Gegenstand 

Klage auf Nichtigerklärung der Entscheidung C(2009) 9963 fi
nal der Kommission vom 15. Dezember 2009 betreffend die 
Beihilfemaßnahmen E 2/2005 und N 642/2009 (Niederlande 
— Bestehende Beihilfe und besondere Projektbeihilfe für 
Wohnungsbauunternehmen) 

Tenor 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Die Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Neder
land (IVBN), trägt ihre eigenen Kosten und die Kosten der Euro
päischen Kommission. 

( 1 ) ABl. C 179 vom 3.7.2010. 

Klage, eingereicht am 27. Juni 2012 — CD/Rat 

(Rechtssache T-646/11) 

(2012/C 258/40) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Parteien 

Kläger: CD (Minsk, Weißrussland) (Prozessbevollmächtigter: 
Rechtsanwalt M. Michalauskas)
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Beklagter: Rat der Europäischen Union 

Anträge 

Der Kläger beantragt, 

— den Beschluss 2011/666/GASP des Rates vom 10. Oktober 
2011 zur Änderung des Beschlusses 2010/639/GASP des 
Rates über restriktive Maßnahmen gegen einzelne belarussi
sche Amtsträger für nichtig zu erklären, soweit er davon 
betroffen ist; 

— die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1000/2011 des Ra
tes vom 10. Oktober 2011 zur Durchführung des Artikels 
8a Absatz 1 der Verordnung Nr. 765/2006 über restriktive 
Maßnahmen gegen Belarus für nichtig zu erklären, soweit er 
davon betroffen ist; 

— die Entscheidung des Rates vom 11. November 2011, mit 
der dieser es abgelehnt hat, den Kläger aus Anhang III A des 
Beschlusses 2010/639/GASP des Rates vom 25. Oktober 
2010 über restriktive Maßnahmen gegen einzelne belarussi
sche Amtsträger in der durch den Beschluss 2011/69/GASP 
des Rates vom 31. Januar 2011 geänderten Fassung zu 
streichen, für nichtig zu erklären; 

— dem Rat die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Zur Stützung der Klage macht der Kläger die folgenden fünf 
Klagegründe geltend. 

1. Unzureichende Begründung und Verletzung der Verteidi
gungsrechte, da die Begründung der angefochtenen Rechts
akte deren Anfechtung durch den Kläger vor dem Gericht 
nicht zulasse und dem Gericht deren Rechtmäßigkeitsprü
fung nicht ermögliche. 

2. Verstoß gegen den Grundsatz der persönlichen Verantwort
lichkeit, da die angefochtenen Rechtsakte eine Verantwort
lichkeit sowie Sanktionen festlegten, ohne die persönliche 
Beteiligung des Klägers an den diese Sanktionen rechtfer
tigenden Tatsachen zu charakterisieren. 

3. Fehlen einer Rechtsgrundlage, da in den angefochtenen 
Rechtsakten nicht dargetan werde, dass eine Vorschrift des 
positiven Rechts bestehe, gegen die der Kläger verstoßen 
habe. 

4. Beurteilungsfehler, da den angefochtenen Maßnahmen jede 
Rechtfertigung in tatsächlicher Hinsicht fehle. 

5. Nichtbeachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, da 
die persönliche Beteiligung des Klägers an der kollektiven 
Entscheidung, für die die Sanktion gegen ihn verhängt wor
den sei, nicht so bedeutend gewesen sei wie die Sanktion. 

Klage, eingereicht am 9. Mai 2012 — Shannon Free Airport 
Development/Kommission 

(Rechtssache T-200/12) 

(2012/C 258/41) 

Verfahrenssprache: Englisch 

Parteien 

Klägerin: Shannon Free Airport Development Co. Ltd (Shannon, 
Irland) (Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt S. Pappas) 

Beklagte: Europäische Kommission 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— den mit dieser Klage angefochtenen, für nichtig zu erklären, 
der im Rahmen der Ausschreibung EuropeAid/131567/C/ 
SER/UA „Projekt zur Diversifizierung und Unterstützung 
des Tourismus auf der Krim“ ergangenen Beschluss der Ver
trags- und Finanzabteilung der Delegation der Europäischen 
Union in der Ukraine vom 28. Februar 2012 sowie Folge
beschlüsse derselben Behörde und des Direktors der GD 
Entwicklung der Europäischen Kommission für nichtig zu 
erklären; 

— der Beklagten die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Zur Stützung der Klage macht die Klägerin drei Klagegründe 
geltend. 

1. Erster Klagegrund: Verstoß gegen die wesentliche Formvor
schrift, eine Begründung zu geben 

— Nach der Rechtsprechung und der Gesetzgebung sei die 
Beklagte verpflichtet, die Vorteile des ausgewählten An
gebots klar herauszustellen, anstatt lediglich die von der 
Klägerin vorgelegten Nachweise in Zweifel zu ziehen. 
Eine gute Verwaltung habe zu prüfen, ob sie der Wahr
heit entsprächen und ordnungsgemäß auf die Ausfüh
rungen einzugehen, erst recht, wenn verschiedene er
schwerende Umstände dieses Erfordernis verschärften. 

2. Zweiter Klagegrund: Verstoß gegen die wesentliche Form
vorschrift, das anwendbare Verfahren einzuhalten 

— Das Bewertungsverfahren, das der Bewertungsausschuss 
einzuhalten gehabt habe, weise Unregelmäßigkeiten auf, 
die der Beklagten bekannt gewesen seien und die sie 
nicht vor Veröffentlichung der Ergebnisse berücksichtigt 
habe. Daher seien die Folgebeschlüsse rechtswidrig, so
weit sie sich auf das Ergebnis dieser Unregelmäßigkeiten 
stützten.
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